Verpflichtung auf das Datengeheimnis gemaB § 5
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), auf das
Fernmeldegeheimnis geman § 88 Telekommunikationsgesetz
(TKG) und auf Wahrung von Geschaftsgeheimnissen

1. Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG

Aufgrund von § 5 BDSG ist mir untersagt, personenbezogene Daten, die mir aufgrund
meiner haupt- oder ehrenamtlichen Tatigkeit fiir die Piratenpartei Deutschland
(PIRATEN) bekannt werden, unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Dies gilt sowohl fir die Tatigkeit innerhalb als auch auBerhalb der Piratenpartei. Die
Pflicht zur Wahrung des Datengeheimnisses bleibt auch im Falle einer Beendigung der
Tatigkeit bestehen.

2. Verpflichtung auf das Fernmeldegeheimnis

Aufgrund von § 88 TKG bin ich zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet,
soweit ich im Rahmen meiner haupt- oder ehrenamtlichen Tatigkeit flr Piratenpartei
Deutschland (PIRATEN) bei der Erbringung von Telekommunikationsdienste mitwirke.

3. Verpflichtung auf Wahrung von Geschaftsgeheimnissen

Uber Angelegenheiten der Piratenpartei Deutschland (PIRATEN), die beispielsweise
Einzelheiten ihrer Organisation und ihre Einrichtung betreffen, sowie liber
Geschaftsvorgange und Zahlen des internen Rechnungswesens, ist = auch nach
Beendigung meiner haupt- oder ehrenamtlichen Tatigkeit — von mir Verschwiegenheit
zu wahren, sofern sie nicht allgemein 6ffentlich bekannt geworden sind.

Hierunter fallen auch Vorgange von verbundenen Organisationen oder Unternehmen,
mit denen ich im Rahmen meiner haupt- oder ehrenamtlichen Tatigkeit befasst bin.
Alle Tatigkeiten betreffenden Aufzeichnungen, Abschriften, Geschaftsunterlagen,
Ablichtungen geschaftlicher Vorgange, die mir liberlassen oder von mir angefertigt
werden, sind vor Einsichtnahme Unbefugter zu schitzen.

Von diesen Verpflichtungen habe ich Kenntnis genommen. Ich bin mir bewusst, dass
ich mich bei Verletzungen des Datengeheimnisses, des Fernmeldegeheimnisses oder
von Geschaftsgeheimnissen strafbar machen kann, insbesondere nach §§ 44, 43 Abs.
2 BDSG, und nach § 206 Strafgesetzbuch (StGB) und nach § 17 Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG). Das Merkblatt zur Verpflichtungserklarung mit den
Abschriften der genannten Vorschriften habe ich erhalten.

Vorname: Name:
Geburtsdatum: Mitgliedsnr.:
Strasse: PLZ/Ort:

Meine Gliederung (Kreis/Bezirk/Land)

Ort, Datum Unterschrift
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EDV
Schreibmaschine
Mitgliedsnr.: ___________________

EDV
Schreibmaschine
Meine Gliederung (Kreis/Bezirk/Land) ______________________________


Merkblatt zur Verpflichtungserkldarung

§ 5 BDSG — Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung beschaftigten Personen ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen
(Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nichtéffentlichen Stellen
beschaftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tatigkeit auf das Datengeheimnis zu
verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tatigkeit fort.

§ 43 Absatz 2 BDSG — BuBBgeldvorschriften
Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zuganglich sind, erhebt oder
verarbeitet,

2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zuganglich sind, zum Abruf
mittels automatisierten Verfahrens bereithalt,

3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugdnglich sind, abruft oder
sich oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder ' nicht
automatisierten Dateien verschafft,

4. die Ubermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugénglich sind,
durch unrichtige Angaben erschleicht,

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4,
§ 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die Ubermittelten Daten flir andere Zwecke
nutzt,

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des
Betroffenen abhangig macht,

5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten fir Zwecke der Werbung oder der Markt- oder
Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein
dort genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenfiihrt oder

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig macht.

§ 44 BDSG - Strafvorschriften

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsatzliche Handlung gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schadigen,
begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die
verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte flr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit und die Aufsichtsbehdrde.
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§ 88 TKG — Fernmeldegeheimnis

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre
naheren Umsténde, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem
Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt
sich auch auf die naheren Umstande erfolgloser Verbindungsversuche.

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter verpflichtet. Die
Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tatigkeit fort, durch die
sie begriindet worden ist.

(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen Uber das flr die
geschaftsmaBige Erbringung der Telekommunikationsdienste einschlieBlich des
Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche MaB hinaus Kenntnis vom Inhalt
oder den ndheren Umstdnden der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dirfen
Kenntnisse Uber Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur fiir den in
Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse fiir andere
Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur zulassig, soweit dieses
Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei
ausdrticklich auf Telekommunikationsvorgange bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138
des Strafgesetzbuches hat Vorrang.

(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines Fahrzeugs fir Seefahrt
oder Luftfahrt, so besteht die Pflicht zur Wahrung des Geheimnisses nicht gegentiber
der Person, die das Fahrzeug flihrt oder gegenliber ihrer Stellvertretung.

§ 206 StGB — Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung Uber Tatsachen macht, die dem
Post- oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder
Beschaftigtem eines Unternehmens bekanntgeworden sind, das geschaftsmaBig Post-
oder Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschaftigter eines in Absatz 1
bezeichneten Unternehmens unbefugt
1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Ubermittlung anvertraut
worden und verschlossen ist, 6ffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Offnung des
Verschlusses unter Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft,

2. eine einem solchen Unternehmen zur Ubermittlung anvertraute Sendung
unterdriickt oder

3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet
oder fordert.
(3) Die Absétze 1 und 2 gelten auch fir Personen, die
1. Aufgaben der Aufsicht Uber ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen
wahrnehmen,

2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermachtigung mit dem
Erbringen von Post- oder Telekommunikationsdiensten betraut sind oder

3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden
Anlage oder mit Arbeiten daran betraut sind.

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung Uber Tatsachen macht, die ihm
als auBerhalb des Post- oder Telekommunikationsbereichs tatigem Amtstrager auf
Grund eines Dbefugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder
Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die ndheren Umstande des Postverkehrs bestimmter
Personen sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen
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der Inhalt der Telekommunikation und ihre naheren Umstande, insbesondere die
Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war.
Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die naheren Umstande erfolgloser
Verbindungsversuche.

§ 17 UWG — Verrat von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen

(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschaftigte Person ein Geschafts- oder
Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Dienstverhaltnisses anvertraut worden
oder zuganglich geworden ist, wahrend der Geltungsdauer des Dienstverhaltnisses
unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines
Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufiigen,
mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten
eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden
zuzufligen,

1. sich ein Geschafts- oder Betriebsgeheimnis durch
a) Anwendung technischer Mittel,
b) Herstellung einer verkorperten Wiedergabe des Geheimnisses oder
c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkdrpert ist, unbefugt
verschafft oder sichert oder
2. ein Geschafts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch eine der in Absatz 1
bezeichneten Mitteilungen oder durch eine eigene oder fremde Handlung
nach Nummer 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert
hat, unbefugt verwertet oder jemandem mitteilt.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder
Geldstrafe. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Tater

1. gewerbsmaBig handelt,

2. bei der Mitteilung weiB, dass das Geheimnis im Ausland verwertet werden
soll, oder

3. eine Verwertung nach Absatz 2 Nr. 2 im Ausland selbst vornimmt.

(5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehdrde
wegen des besonderen Offentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein
Einschreiten von Amts wegen flir geboten halt.

(6) § 5 Nr. 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.
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Bestatigung der Belehrung

Hiermit bestatige ich, dass ich vom Beauftragten der verantwortlichen Stelle belehrt
wurde:

1. dass es mir nach § 5 BDSG untersagt ist, unbefugt personenbezogene Daten
zu erheben, zu verarbeiten (d.h. nach § 3 Abs. 4 BDSG: speichern, verandern,
Ubermitteln, sperren, |6schen) oder zu nutzen,

2. dass ich verpflichtet bin, das Datengeheimnis auch nach meiner Tatigkeit zu
wahren,

3. dass ich die im Zusammenhang mit meiner haupt- oder ehrenamtlichen
Tatigkeit flr die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) in meinem personlichen
Besitz befindenden Daten nach meinem Ausscheiden umgehend zu l6schen,
sowie die mir im Zusammenhang mit meiner haupt- oder ehrenamtlichen
Tatigkeit flr die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) Uberlassenen
Datentrager zuriickzugeben habe,

4. dass nur diejenigen Daten verarbeitet werden dirfen, die fir die konkrete
Aufgabenerfillung erforderlich sind,

5. dass eine Ubermittlung personenbezogener Daten nur zuldssig ist, wenn die
rechtlichen Voraussetzungen daftr vorliegen,

6. dass die Zweckbindung zu beachten ist,

7. dass andere Geheimhaltungspflichten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
ebenfalls zu beachten sind, und

8. dass VerstdBe gegen die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses
nach § 43 BDSG mit einer GeldbuBe bzw. nach § 44 BDSG, nach § 206
Strafgesetzbuch (StGB) und nach § 17 Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden kénnen.

Ort, Datum Unterschrift der Verpflichteten

Mitgliedsnr.:

Vorname, Name.:

Datum der Belehrung (Schulung):

Ort der Belehrung (z.B. Mumble):

Referent: O Andreas Stirzl O Name:
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EDV
Schreibmaschine
Datum der Belehrung (Schulung): _____________________________________________

EDV
Schreibmaschine
Mitgliedsnr.: _____________________

EDV
Schreibmaschine
Vorname, Name.: __________________________________________________________

EDV
Schreibmaschine
Ort der Belehrung (z.B. Mumble): _____________________________________________

EDV
Schreibmaschine
Referent: O Andreas Stürzl O Name: ________________________________________


